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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §200 Abs1;

1. BAO § 200 heute

2. BAO § 200 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. BAO § 200 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

4. BAO § 200 gültig von 01.01.1986 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 557/1985

Rechtssatz

Die Abgabenbehörde kann die Abgabe gemäß § 200 Abs. 1 BAO vorläu<g festsetzen, wenn nach den Ergebnissen des

Ermittlungsverfahrens die Abgabep>icht zwar noch ungewiss, aber wahrscheinlich oder wenn der Umfang der

Abgabep>icht noch ungewiss ist. Diese Verfahrensbestimmung bezweckt ihrem Wortlaut und ihrer erkennbaren

Zielsetzung, aber auch zufolge ihrer historischen Entwicklung nach nichts anderes, als einen dem Grunde nach

wahrscheinlich entstandenen Abgabenanspruch in jenen Fällen realisieren zu können, in denen der eindeutigen und

zweifelsfreien Klärung der Abgabep>icht oder der Höhe der Abgabenschuld nach den Ergebnissen des

Ermittlungsverfahrens vorübergehende Hindernisse entgegenstehen (vgl. Stoll, BAO-Kommentar, 2099).Die

Abgabenbehörde kann die Abgabe gemäß Paragraph 200, Absatz eins, BAO vorläu<g festsetzen, wenn nach den

Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens die Abgabep>icht zwar noch ungewiss, aber wahrscheinlich oder wenn der

Umfang der Abgabep>icht noch ungewiss ist. Diese Verfahrensbestimmung bezweckt ihrem Wortlaut und ihrer

erkennbaren Zielsetzung, aber auch zufolge ihrer historischen Entwicklung nach nichts anderes, als einen dem Grunde

nach wahrscheinlich entstandenen Abgabenanspruch in jenen Fällen realisieren zu können, in denen der eindeutigen

und zweifelsfreien Klärung der Abgabep>icht oder der Höhe der Abgabenschuld nach den Ergebnissen des

Ermittlungsverfahrens vorübergehende Hindernisse entgegenstehen vergleiche Stoll, BAO-Kommentar, 2099).
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